
Merkblatt Insolvenzerklärung Stiftung 

“Ihre" Stiftung kann die Konkurseröffnung bewirken, indem sie beim Konkursrichteramt eine 
Insolvenzerklärung gestützt auf Art. 191 SchKG abgibt. Hierzu haben Sie die folgenden Un-
terlagen beim Konkursgericht einzureichen: 

› Eine ausdrückliche Insolvenzerklärung des obersten Stiftungsorganes; 
› einen der Insolvenzerklärung zustimmenden Beschluss der zuständigen Stiftungsauf-

sichtsbehörde, 
› einen Handelsregisterauszug neuesten Datums des Handelsregisteramtes des Kantons 

Zürich, 
› eine Erklärung, ob die Stiftung Grundstückseigentümerin (z.B. Liegenschaften, Stock-

werkeigentum, Baurechte) ist oder nicht. Liegt Grundstückseigentum vor, so sind die 
Standorte dieser Grundstücke (Adresse: Strasse, Ort und Kanton) zu nennen. 

Für die Kosten einer allfälligen Konkurseröffnung ist an der Kasse des Bezirksgerichtes Zü-
rich, Badenerstrasse 90, Zimmer 42, oder auf deren Postkonto 80-4713-0 ein Barvorschuss 
von Fr. 1'800.-- zu leisten. 

Erst bei Vorliegen dieser Unterlagen und nach Leistung des Kostenvorschusses erfolgt die 
Konkurseröffnung. 
 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a191.html
http://www.hrazh.ch/
http://www.hrazh.ch/
http://www.gerichte-zh.ch/ZRP/zuerich.nsf/0/22835ce956985dc1c1256fdd0048f521/$FILE/Stadtplan.htm
http://www.gerichte-zh.ch/ZRP/zuerich.nsf/0/131fd79ab784bdf6c1256c890068c33f/$FILE/Konkurs.htm

